
1. S A T Z U N G  

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen  
für den Ausbau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen  

(Ausbaubeitragssatzung) 
der Gemeinde Malente vom 31. Oktober 2003   

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 23.10.2003 folgende 
Satzung erlassen:  

Artikel I  

1. Zur Klarstellung des § 6 Abs. 2 Ziffer 3 wird folgender Satz 1 neu eingefügt:   

„Für bebaute Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird als 
Grundstücksfläche für den bebauten Teil die mit Gebäuden überbaute Fläche 
vervielfältigt mit 5.“  

2. In § 6 Abs. 2 Ziffer 3 wird im bisherigen Satz 1 (neu Satz 2) hinter den Worten 
„bebauten Teil“ das Wort „nur“ eingefügt.  

3. In § 6 Abs. 2 Ziffer 3 werden im bisherigen Satz 2 (neu Satz 3) die Worte 
„landwirtschaftlich genutzte“ gestrichen.  

4. In § 6 Abs. 2 Ziffer 3 wird in dem bisherigen Satz 5, neu Satz 6, die bisherige 
Verweisung auf „Satz 4“ geändert in „Satz 5“.  

Artikel II  

1. Diese Satzung tritt rückwirkend zum 07. Juli 2002 in Kraft.  

2. Soweit Beitragsansprüche vor der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Satzung entstanden sind, werden die Beitragspflichtigen durch diese Satzung 
gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 KAG nicht ungünstiger gestellt als nach der 
bisherigen Satzung.  

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.  

Bad Malente-Gremsmühlen, den 31. Oktober 2003   

gez. Koch      (DS) 

Bürgermeister 
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